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§ 54 ASGG Besondere
Feststellungsverfahren

 ASGG - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)In Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs. 1 können die parteifähigen Organe der Arbeitnehmerschaft im Rahmen

ihres Wirkungsbereiches sowie der jeweilige Arbeitgeber auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens von

Rechten oder Rechtsverhältnissen, die mindestens drei Arbeitnehmer ihres Betriebes oder Unternehmens

betreffen, klagen oder geklagt werden. Es ist jedoch ohne Belang, wenn sich nach der Streitanhängigkeit die Zahl

der betroffenen Arbeitnehmer des Betriebs oder Unternehmens auf einen Arbeitnehmer verringert oder die

Strittigkeit des Rechts oder Rechtsverhältnisses zwar nicht mehr einen Arbeitnehmer des Betriebs oder

Unternehmens, wohl aber zumindest noch einen zwischenweilig aus dem Betrieb oder Unternehmen

ausgeschiedenen Arbeitnehmer betrifft.

2. (2)Kollektivvertragsfähige Körperschaften der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer (§§ 4 bis 7 ArbVG) können im

Rahmen ihres Wirkungsbereichs gegen eine kollektivvertragsfähige Körperschaft der Arbeitnehmer

beziehungsweise der Arbeitgeber beim Obersten Gerichtshof einen Antrag auf Feststellung des Bestehens oder

Nichtbestehens von Rechten oder Rechtsverhältnissen anbringen, die einen von namentlich bestimmten

Personen unabhängigen Sachverhalt betreffen. Der Antrag muß eine Rechtsfrage des materiellen Rechts auf dem

Gebiet der Arbeitsrechtssachen nach § 50 zum Gegenstand haben, die für mindestens drei Arbeitgeber oder

Arbeitnehmer von Bedeutung ist.

3. (3)Der Antrag ist dem vom Antragsteller zu bezeichnenden Antragsgegner mit dem Auftrag zuzustellen, hiezu

binnen vier Wochen Stellung zu nehmen. Innerhalb dieser Frist können auch andere kollektivvertragsfähige

Körperschaften der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer im Rahmen ihres Wirkungsbereichs zu dem Antrag

Stellung nehmen.

4. (4)Der Oberste Gerichtshof hat über den Feststellungsantrag auf der Grundlage des darin angegebenen

Sachverhalts durch den einfachen Senat (§ 11 Abs. 1) zu entscheiden. Die Entscheidung ist allen

kollektivvertragsfähigen Körperschaften zuzustellen, die sich am Verfahren beteiligt haben.

5. (5)Feststellungsklagen nach Abs. 1 und Anträge nach Abs. 2 können auch dann erhoben werden, wenn der

Berechtigte eine Leistungsklage erheben könnte. Für die Dauer des Verfahrens über eine solche

Feststellungsklage oder einen solchen Antrag sind alle Fristen zur Geltendmachung des Anspruchs des

Berechtigten gehemmt. Nach Beendigung des Verfahrens steht dem Berechtigten zur Erhebung der

Leistungsklage zumindest noch eine Frist von drei Monaten offen; war die ursprüngliche Frist kürzer, so steht

dem Berechtigten nur diese offen. Der Beendigung steht das Ruhen des Verfahrens gleich.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999
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